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Arbeitskreis Armutsforschung  

Kinderarmut in Deutschland – Möglichkeiten der Gegensteuerung 
mit der Kindergrundsicherung 

 

Die Existenz von Kinderarmut gilt über die Parteigrenzen hinweg als soziales und politisches 

Problem. Die amtierende Bundesregierung hat sich laut ihrem Koalitionsvertrag vorgenom-

men, durch eine Reform der familien- und kinderbezogenen Leistungen mehr Kinder aus der 

Armut zu holen und eine Kindergrundsicherung einzuführen: 

„Wir wollen mit der Kindergrundsicherung bessere Chancen für Kinder und Jugendliche 

schaffen und konzentrieren uns auf die, die am meisten Unterstützung brauchen. Wir wol-

len mehr Kinder aus der Armut holen und setzen dabei insbesondere auch auf Digitalisie-

rung und Entbürokratisierung. (…)  

In einem Neustart der Familienförderung wollen wir bisherige finanzielle Unterstützungen 

– wie Kindergeld, Leistungen aus SGB II/XII für Kinder, Teile des Bildungs- und Teilhabe-

pakets, sowie den Kinderzuschlag – in einer einfachen, automatisiert berechnet und aus-

gezahlten Förderleistung bündeln. Diese Leistung soll ohne bürokratische Hürden direkt 

bei den Kindern ankommen und ihr neu zu definierendes soziokulturelles Existenzmini-

mum sichern.“1 

Das entsprechende Kapitel im Koalitionsvertrag ist explizit mit „Kindergrundsicherung“ über-

schrieben. Damit bezieht sich die Koalition auf ein bereits 2010 vorgeschlagenes Reformkon-

zept2 und stellt nunmehr dessen politische Umsetzung in Aussicht.  

Der Arbeitskreis Armutsforschung – ein informelles Format zur interdisziplinären Erörterung 

von Themen der Ungleichheits- und Armutsforschung3 – will mit den folgenden Ausführun-

gen einen wissenschaftlich fundierten Beitrag zu der Diskussion um eine Kindergrundsiche-

rung leisten. Die Berücksichtigung vorliegender Expertise ist erforderlich, damit die im Koaliti-

onsvertrag aufgeführten sozialpolitischen Ziele, die gleichzeitig auch Erfolgskriterien für die 

anstehende Reform sind, erreicht werden können. Im Fokus stehen also die Verstärkung von 

Chancengerechtigkeit und die Verringerung von Kinderarmut. Vor diesem Hintergrund legen 

wir Erkenntnisse zu Kinderarmut in Deutschland sowie zu den individuellen und gesamtge-

sellschaftlichen Folgen dar, analysieren die Defizite im bestehenden Sicherungssystem und 

begründen auf dieser Basis die Grundzüge einer zweckmäßigen Kindergrundsicherung. 

Dementsprechend belegen wir zunächst die Dringlichkeit einer familienpolitischen Reform 

(Abschnitte 1 und 2), um darauf aufbauend zentrale Ziele und Anforderungen zu skizzieren 

(Abschnitt 3). 

 

 
1  Koalitionsvertrag zwischen SPD, Bündnis 90/Die Grünen und FDP, S. 100. 
2  Vgl. Becker/Hauser 2010; Initiative des Bündnis Kindergrundsicherung, siehe https://kinderarmut-

hat-folgen.de/#Downloads (aufgerufen am 17.07.2023). 
3  Siehe https://www.diakonie-hessen.de/verband/arbeitsfelder/exagd/armutspolitik/arbeitskreis-ar-

mutsforschung/ (aufgerufen am 17.07.2023). 
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1. Kinderarmut – Problembeschreibung  

Zum Armutsverständnis und Armutsbegriff 

Unter Armut verstehen wir im Folgenden – übereinstimmend mit verbreiteten Forschungsan-

sätzen – das Fehlen hinreichender Teilhabemöglichkeiten aufgrund unzureichender finanzi-

eller Mittel. Armut verletzt individuelle Grundrechte, ruft Schamgefühle hervor und ist häufig 

mit gesellschaftlichen Ausgrenzungsprozessen verbunden.4 Armut ist eine Folge von sozialer 

Ungleichheit in einer Gesellschaft, Ergebnis politischer Entscheidungen zur staatlichen Ge-

gensteuerung und zugleich prägende Lebensbedingung für das Individuum.5 

Die Realisierung individueller Teilhabe setzt in einer Geldwirtschaft materielle Ressourcen – 

Einkommen und/oder Vermögen – voraus. Die Höhe der erforderlichen finanziellen Mittel ist 

vom jeweiligen gesellschaftlichen Umfeld, auch von der zugänglichen Infrastruktur und den 

entsprechenden Nutzungsentgelten, und vom Preisniveau abhängig. Vor diesem Hintergrund 

ist die in der EU übliche Vorgehensweise, die Armutsgrenze in Relation zum mittleren be-

darfsgewichteten Einkommen zu definieren, zu verstehen. In der etablierten Sozialberichter-

stattung wird überwiegend davon ausgegangen, dass ein teilnehmendes Leben in der Ge-

meinschaft nicht mehr möglich ist, wenn man ein Einkommen von weniger als 60 Prozent 

des Betrags in der Mitte der Einkommensverteilung zur Verfügung hat – dann lebt man in Ar-

mut. Dieser Grenzwert ist durchaus umstritten. Eine neue Studie auf der Basis von schicht-

spezifischen Konsum- und insbesondere Nahrungsmittelausgaben kommt zu dem Ergebnis, 

dass die derzeit übliche Schwelle durchaus angemessen ist und eher höher anzusetzen 

wäre.6 Damit wiegen aktuelle Zahlen zum Ausmaß von Kinder- und Jugendarmut umso 

schwerer. 

Kinderarmut ist immer auch Familienarmut  

Armut ergibt sich im Haushaltskontext, wenn nämlich das Familiennettoeinkommen nicht zur 

Versorgung aller Familienmitglieder ausreicht. Damit signalisiert Kinderarmut letztlich Famili-

enarmut. Die Gründe sind entsprechend vielfältig. Häufige Ursachen sind Erwerbslosigkeit 

der Eltern, Beschäftigung im Niedriglohnsektor, prekäre Beschäftigungsverhältnisse und 

nicht hinreichende Kinderbetreuungsangebote – Elternteile können nur in Teilzeit arbeiten –, 

ausbleibende Unterhaltszahlungen bei getrenntlebenden Eltern sowie eine Krankheit oder 

Erwerbsunfähigkeit der Eltern oder eines Elternteils. Darüber hinaus gibt es aber auch viele 

vollzeiterwerbstätige Arme, deren eigenes Einkommen zwar über der individuellen Armuts-

grenze liegt, die aber deswegen arm sind, weil sie Kinder haben und/oder es weitere er-

wachsene Haushaltsmitglieder ohne oder nur mit geringeren Einkommen gibt.  

Derartige Konstellationen führen aber nur dann zu Kinderarmut, wenn der Staat keine kom-

pensatorischen Transfers leistet. Das kann daran liegen, dass die Leistungen (z. B. Kinder-

zuschlag) wegen fehlenden Informationen oder bürokratischen Hürden nicht bei den 
 

4  Ausführlichere Erklärung des Arbeitskreises Armutsforschung zum Armutsbegriff siehe 
https://www.diakonie-hes-sen.de/fileadmin/redaktion/verband/Arbeitsfel-
der/ExAgD/170522_Erkl%C3%A4rung_zum_Armutsbegriff_-_final.pdf (aufgerufen am 17.07.2023). 

5  Vgl. Weßler-Poßberg et al. 2022. 
6  Vgl. Becker/Tobsch/Schmidt 2022. 
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Berechtigten ankommen oder weil die Transfers zu gering bemessen sind. Somit kommt für 

die Ermöglichung soziokultureller Teilhabe der Zugänglichkeit und Auskömmlichkeit der kind-

bezogenen Leistungen des Staates für Familien eine zentrale Bedeutung zu. Dies gilt analog 

auch für die Sicherung des elterlichen Existenzminimums – denn auch wenn wesentliche Be-

dürfnisse der Eltern ungedeckt bleiben, erleben Kinder Armut hautnah. Wie aus mehreren 

Studien bekannt ist, nehmen sich Eltern im unteren Einkommensbereich selbst zurück, um 

ihren Kindern eine bessere Bedarfsdeckung zu ermöglichen, den hautnah erfahrenen Man-

gel bei den Kindern etwas auszugleichen und ihnen so trotz der geringen finanziellen Mittel 

eine Perspektive zu geben.7 Dies korrespondiert mit vorliegenden Erkenntnissen über elterli-

ches Ausgabeverhalten. Demnach ist der Anteil der bildungsrelevanten Ausgaben am Ge-

samtkonsum bei Eltern mit Einkommen unterhalb der gängigen Armutsgrenze etwa gleich 

hoch wie im Gesamtdurchschnitt, der Anteil am ausgabefähigen Einkommen ist höher.8 

Diese empirischen Befunde widersprechen der weit verbreiteten Befürchtung/Sichtweise, 

dass Eltern Geldleistungen für Kinder zweckentfremden und das den Kindern zugedachte 

Geld vom Staat eher für sich selbst verwenden (beliebte Klischees sind der Erwerb von Alko-

hol, Tabak und/oder Flachbildschirmen).  

Kinderarmut als individuelle Lebenslage 

Kinderarmut hat zunächst eine individuelle Dimension. Kinder und Jugendliche leiden unter 

der Mangelsituation, der Anspannung in der Familie und unter Sorgen und Ängsten. Sie füh-

len sich ausgegrenzt oder zumindest als nicht dazugehörig. Häufig haben längere Armuts-

phasen negative gesundheitliche Folgen. Auch die Entfaltungsmöglichkeiten und Bildungs-

chancen sind gegenüber Kindern ohne Armutserfahrung wesentlich geringer.9 Armut ist zu-

nächst und primär: zu wenig Geld. Sie beraubt Menschen ihrer materiellen Unabhängigkeit 

und damit der Fähigkeit, über ihr „Schicksal“ und das ihrer Kinder selbst zu entscheiden. Sie 

ist immer auch eine individuelle Lebenssituation mit hoch belastenden Risiken aufgrund von 

Unterversorgung und permanentem Verzicht. Sie prägt die Entscheidungs-, Gestaltungs- 

und Handlungsspielräume des/r Betroffenen und damit das individuelle Handeln und die per-

sönlichen Bewältigungsstrategien. All das bestimmt das HIER UND JETZT sowie immer 

auch das MORGEN des Menschen.10 

Kinderarmut als Folge und Herausforderung gesellschaftlicher Ordnung 

Kinderarmut hat ebenso eine Makro-Dimension. Denn Kinder sind die Zukunft einer Gesell-

schaft. Sie benötigen die Rahmenbedingungen und Chancen, um gut und gesund aufzu-

wachsen, damit sie jetzt und später als Erwachsene selbstbestimmt leben können. 
 

7  Vgl. Schölmerich et al 2013, S. 157 f.; Bartelheimer et al. 2015, S. 227; Bartelheimer et al. 2016, S. 
88-90; Stichnoth et al. 2018. 

8  Vgl. Kirchmann/Kleimann/Schafstädt 2014, S. 56 f.; Becker 2017, S. 23. 
9  Vgl. Andresen/Galic 2015; Laubstein/Holz/Seddig 2016; Tophoven et al. 2017; Tophoven et al. 

2018; Volf et al. 2019. 
10  Vgl. Hock/Holz 2006; Laubstein/Holz/Seddig 2016; Chassé 2022; Funcke/Menne/Bertelsmann Stif-

tung 2023. 
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Langfristig beeinträchtigt Kinderarmut somit nicht nur individuelles Wohlergehen, sondern 

ebenso die wirtschaftliche Entwicklung und den sozialen Zusammenhalt.11  

Statt Armutsbekämpfung als gesamtgesellschaftliche Aufgabe anzuerkennen, wird Familien- 

und Kinder-/Jugendarmut jedoch individualisiert und häufig verknüpft mit Bewertungen zur 

Kompetenz der Eltern, zur Qualität der Elternschaft, zur Leistungsbereitschaft oder einem 

Schuldsein an der eigenen Situation. Daraus speisen sich soziale (Vor-)Urteile, Stigmatisie-

rung und Diskriminierung. Arm sein wird hierbei als eine Abweichung von der gesellschaftli-

chen Norm „wohlhabender Mittelschicht“12 gesehen und steht im Zentrum einer eigenen Dis-

kriminierungsform, dem Klassismus.13 

Sowohl die individuelle als auch die gesellschaftliche Dimension von Kinderarmut werden 

vom Grundgesetz – insbesondere von den Artikeln 1, 20 und 28 GG – und in mehreren Ent-

scheidungen des Bundesverfassungsgerichts – insbesondere im Urteil des Ersten Senats 

vom 9. Februar 201014– berücksichtigt, die die Gewährleistungspflichten des Staates begrün-

den. 

Trotzdem ist das Ausmaß von Kinderarmut (Altersgrenze: 18 Jahre) in Deutschland nach wie 

vor hoch (Daten des Mikrozensus). Tendenziell ist sie – obgleich jahrelanger guter gesamt-

wirtschaftlicher Situation – sogar gestiegen von 18% in 2010 auf knapp 21% in 2019. In 2022 

lebte mehr als jedes fünfte Kind (21,6%) unterhalb der Einkommensarmutsgrenze, wobei 

diejenigen in Haushalten von Alleinerziehenden mit 43% und in kinderreichen Familien mit 

32% weit überdurchschnittlich häufig betroffen waren. Junge Erwachsene (18 bis unter 25 

Jahre) sind mit gut 25% gegenüber der Gesamtbevölkerung (knapp 17%) überproportional 

armutsgefährdet.15 Diesem sozialstaatlichen Versagen insbesondere gegenüber Kindern und 

Jugendlichen wird im Folgenden mit einem Blick auf den Familienlastenausgleich und die 

derzeitigen Mindestsicherungsleistungen nachgegangen.  

 

2. Kritik am Status quo – Warum reicht das bestehende System nicht? 

Das aktuelle System der finanziellen Förderung von Kindern und Familien trifft auf zahlreiche 

Kritikpunkte, die nachvollziehbar machen, warum es trotz durchaus erheblicher Ausgaben für 

junge Menschen unverändert Kinderarmut gibt. Die zentralen Punkte lassen sich unter den 

Oberbegriffen fehlende Inanspruchnahme derzeitiger Leistungen und Höhe der finanziellen 

Absicherung zusammenfassen. 

  

 
11  Vgl. Lange et. al. 2018; Volf et al. 2019; Barr/Eggleston/Smith 2022. 
12  Vgl. Koné 2019; Kerle 2023. 
13  Klassismus bedeutet die Einteilung und damit verbunden oftmals die Abwertung von Menschen auf 

Grund ihrer sozialen Herkunft, ihrer ökonomischen Position und ihrer Milieuzugehörigkeit. Das 
heißt, Klassismus richtet sich meist gegen einkommensarme, erwerbslose und wohnungslose 
Menschen. Vgl. Gleichstellungsportal.de 2022.  

14 Vgl. Bundesverfassungsgericht- BVerfG: Urteil des Ersten Senats vom 09. Februar 2010 - 1 BvL 
1/09 -, Rn. 1-220 siehe http://www.bverfg.de/e/ls20100209_1bvl000109.html. 

15  Vgl. Statistische Ämter des Bundes und der Länder: Werteaufruf 17.07.2023; Funke/Menne/Ber-
telsmann Stiftung 2023.  
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Kinderarmut und die fehlende Inanspruchnahme zustehender Leistungen  

(1) Das System der finanziellen Unterstützung für Kinder und Jugendliche ist durch eine Viel-

zahl von Leistungen charakterisiert. Diese reichen von steuerrechtlich fundierten Leistungen, 

wie dem Kindergeld und den Steuerfreibeträgen für Kinder, über verschiedene sozialpoliti-

sche Leistungen, wie dem Sozialgeld/Bürgergeld im Rahmen der Grundsicherung oder dem 

Kinderzuschlag (KiZ) für Familien mit nicht ausreichend bedarfsdeckenden Erwerbseinkom-

men, bis hin zu der Deckung spezieller Bedarfe im Rahmen des sogenannte Bildungs- und 

Teilhabepakets. Dementsprechend sind verschiedene Leistungsträger zuständig. Das Ge-

samtsystem ist also unzureichend aufeinander abgestimmt, kompliziert und intransparent. 

Dadurch entsteht vermeidbarer bürokratischer Aufwand sowohl für die Leistungsberech-

tigten als auch für die zuständigen Behörden. Besonders problematisch wird die Situation für 

Menschen mit schwankenden Einkommen, wenn Zuständigkeiten wechseln oder Leistungen 

wechselseitig angerechnet werden oder sich ausschließen. Ebenso sind insbesondere bei 

Alleinerziehenden die komplexen, zum Teil wechselseitigen Anrechnungen von Unterhalts-, 

Wohngeldleistungen, Kinderzuschlag und/oder Grundsicherungsleistungen kaum noch nach-

vollziehbar. 

(2) Damit Leistungen finanziell wirken und Armut vermeiden können, müssen sie bei den Ad-

ressatinnen und Adressaten ankommen. Dies ist bislang nur in sehr unbefriedigendem Um-

fang der Fall. Sowohl bei Grundsicherungsleistungen als auch beim Kinderzuschlag beste-

hen erhebliche Defizite bei der tatsächlichen Realisierung von Leistungsansprüchen. 

Nach älteren Daten des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) lagen die Inan-

spruchnahmequoten bei Kinderzuschlag und Wohngeld bei nur einem Drittel der Anspruchs-

berechtigten.16 Seit dem Starke-Familien-Gesetz und den Zugangserleichterungen im Kon-

text der Corona-Pandemie ist die Zahl der erreichten Kinder von rund 250.000 Kinder (Juli 

2019) auf rund 800.000 Kinder (Dezember 2022) deutlich angestiegen. Eine valide aktuelle 

Schätzung der Inanspruchnahmequote des Kinderzuschlags liegt allerdings nicht vor.17 In 

der Grundsicherung ist die Inanspruchnahme zwar höher, mit etwa zwei Dritteln aber den-

noch sehr gering.18 Die Gründe der Nichtinanspruchnahme sind schwer zu erforschen, nach 

vorliegenden Erkenntnissen aber vielfältig19. Insbesondere fehlendes oder fehlerbehaftetes 

Wissen, hoher bürokratischer Aufwand – entsprechend verringert sich die Zeit für Familien-

aufgaben –, Resignation bei bereits erlebtem Scheitern einer Beantragung, Frustration durch 

viele Enttäuschungen, das Empfinden von Geringschätzigkeit seitens der Ebene von Sach-

bearbeiterinnen und Sachbearbeitern und allgemeine Stigmatisierung(sängste) spielen an-

scheinend eine Rolle. Die Herausforderungen, um diesem Problem zu begegnen, sind also 

groß. 

  

 
16  Vgl. Feil/Wiemers 2008 i.V.m. Becker/Hauser 2012. 
17  Vgl. BT-Drs. 20/5673 vom 15.02.2023, S. 3. 
18  Vgl. Becker/Hauser 2005; Becker 2012; Bruckmeier et al. 2013; Buslei et al. 2019; Bruck-

meier/Riphahn/Wiemers 2019. 
19 Vgl. u.a. Eckhardt 2022. 
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Kinderarmut und die unzureichende Höhe finanzieller Absicherung  

(1) Hinsichtlich der finanziellen Absicherung der Bedarfe von Kindern stehen insbesondere 

die monetären Leistungen des Staates im Fokus, mit denen die Erfüllung familiärer Ver-

pflichtungen unterstützt werden soll. Der Großteil dieses finanziellen Ausgleichs ist im Ein-

kommenssteuerrecht (insbesondere Kindergeld/Steuerfreibeträge) verankert, während die 

sozialrechtlichen Transfers eher ergänzende Funktionen haben.  

Der steuerrechtliche Familienlastenausgleich ist ausgerichtet auf einen Ausgleich zwischen 

Familien und kinderlosen Haushalten („horizontaler Ausgleich“). Ein vertikaler Ausgleich 

zwischen arm und reich ist dagegen in diesem System nicht verankert. So nutzen Steu-

erfreibeträge überproportional denjenigen, die aufgrund der progressiv gestalteten Einkom-

menssteuer Steuern in überdurchschnittlicher Höhe zahlen. Diese Maßnahmen kommen da-

her einkommensstarken Haushalten zugute. Die maximale Entlastungswirkung des kindli-

chen Steuerfreibetrags beträgt aktuell etwa 354 Euro im Monat, während das Kindergeld 

trotz der jüngsten Erhöhungen mit 250 Euro im Monat deutlich geringer ausfällt. Auf der an-

deren Seite hilft Kindergeld einem großen Teil der Familien im untersten Einkommensseg-

ment nicht, wenn sie Sozialleistungen beziehen. Wenn Familien Leistungen der Grundsiche-

rung nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) erhalten, wird das Kindergeld als 

Einkommen sogar komplett auf die Leistungen angerechnet. Unter dem Strich führen also 

höhere Kindergeldzahlungen zu reduzierten Leistungen in der Grundsicherung, entlastet 

werden die Budgets der Jobcenter, nicht die Familien. Den im Steuerrecht verankerten Leis-

tungen fehlt damit ein starkes Element der vertikalen Umverteilung zwischen arm und reich.  

(2) Ein wesentliches Instrument zur Bekämpfung von Kinderarmut ist die Grundsicherung für 

Arbeitssuchende beziehungsweise seit 2023 das sogenannte Bürgergeld. Die zentrale Auf-

gabe dieser Grundsicherung ist die Realisierung des Grundrechts auf die Gewährleis-

tung eines menschenwürdigen Existenzminimums, das die Deckung physischer Grund-

bedarfe und ein Mindestmaß an gesellschaftlicher Teilhabe ermöglicht. Damit dieses Ziel er-

reicht werden kann, bedarf es sachgerecht ermittelter und im Ergebnis bedarfsdeckender 

Regelleistungen. Das bestehende Verfahren der Ermittlung der Regelbedarfe erfüllt diese 

Standards nicht.20 Zentrale Probleme sind: 

 Das Verfahren zur Ermittlung der Regelbedarfe beruht der Idee nach auf dem soge-

nannten Statistikmodell. Mit diesem Verfahren wird nicht versucht, unmittelbar die Be-

darfe zu bestimmen und zu beziffern, sondern es werden die empirisch erfassten Ver-

brauchsausgaben einer statistischen Referenzgruppe zur Ermittlung der Regelbedarfe 

verwendet. Ob und unter welchen Umständen ein derartiges Vorgehen geeignet ist, 

sachlich angemessene Leistungen zu ermitteln, wird vom Gesetzgeber nicht weiter erör-

tert. Sofern aber die statistische Referenzgruppe ihrerseits arm ist und bestehende Be-

darfe nicht decken kann, reproduziert dieses Vorgehen lediglich die Mangelsituation der 

Referenzgruppe. Davon ist im Status quo auszugehen.21 Angesichts der Bedeutung der 
 

20  Vgl. hierzu insbesondere: Arbeitskreis Armutsforschung 2010; Aust et al. 2020; Becker/Tobsch 
2016; Becker/Tobsch2020; Becker/Held 2020; Funcke/Menne/Bertelsmann Stiftung 2023; Deut-
scher Verein für öffentliche und private Fürsorge 2023. 

21  Vgl. Becker/Tobsch 2020. 
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Teilhabe von Kindern und Jugendlichen für ihre Entwicklung ist die Orientierung an einer 

Gruppe mit unzureichenden Bedarfsdeckungsmöglichkeiten kontraproduktiv. Sinnvoll ist 

stattdessen die Ausrichtung an dem Ziel eines „guten Aufwachsens“ und damit der Orien-

tierung an der gesellschaftlichen Mitte.22  

 Die derzeitige Regelbedarfsermittlung erfolgt auch in anderen Punkten nicht nach den 

Standards eines methodisch konsistenten Statistikmodells. In der Konsequenz werden 

die Ergebnisse durch verschiedene Verfahrensfehler oder -mängel „kleingerech-

net“. Neben der unzulänglichen Bestimmung der Referenzgruppe (s. o.) ist insbesondere 

die Einstufung zahlreicher Verbrauchsausgaben als „nicht regelsatzrelevant“ mit der Me-

thode nicht vereinbar.  

Im Ergebnis sind die Regelleistungen für Kinder und Jugendliche in der Grundsicherung 

nicht ausreichend, um bestehende Bedarfe zu decken. Ihre Teilhabemöglichkeiten bleiben 

zu weit hinter gesellschaftlichen Standards zurück, mit der Folge, dass ihr Leben durch ma-

terielle Unterversorgung in den verschiedensten Bereichen geprägt wird.23  

(3) Das komplexe Gesamtsystem der Leistungen für Familien hat nicht nur zu einer Vielzahl 

von Leistungsträgern geführt, sondern auch zu unterschiedlichen Beträgen für das Existenz-

minimum in den einzelnen Rechtsgebieten. Es fehlt also an einem einheitlich definierten 

Existenzminimum für Kinder und Jugendliche. Stattdessen unterscheiden sich die Exis-

tenzminima im Unterhaltsrecht, im Sozialrecht und im Steuerrecht.24 Dies führt zu zahlrei-

chen Problemen bei der Gestaltung von Schnittstellen zwischen den Rechtsbereichen. Be-

sonders schwerwiegend sind die damit verbundenen Ungerechtigkeiten: Im Einkommensteu-

errecht wird ein Kinderfreibetrag (zur Deckung des „sächlichen“ Existenzminimums) berück-

sichtigt, der am Regelbedarf im Grundsicherungsrecht – zuzüglich einer Pauschale für 

Wohn- und Heizkosten und für das Bildungs- und Teilhabepaket – orientiert ist. Darüber hin-

aus wird ein Freibetrag für Betreuungs-, Erziehungs- oder Ausbildungsbedarf (BEA) gewährt, 

die aber im Sozialrecht nicht als Bedarfe anerkannt werden. Mit den kindbedingten Freibeträ-

gen im Steuerrecht wird erreicht, dass Familien mit unterhaltsberechtigten Kind(ern) weniger 

Steuern zahlen als Steuerpflichtige ohne Kinder mit gleichem Einkommen – dies ist der so 

genannte horizontale Ausgleich, der verfassungsrechtlich geboten ist. Da der BEA-Bedarf 

aber im Rahmen der Grundsicherung nicht anerkannt wird, fällt das berücksichtigte Existenz-

minimum von Kindern und Jugendlichen im Steuerrecht deutlich höher (derzeit um 180 € p. 

M.) als im Grundsicherungsrecht aus. Diese bestehende Ungleichbehandlung zwischen 

Steuer- und Sozialrecht ist intuitiv und logisch nicht verständlich, verfassungsrechtlich zumin-

dest zweifelhaft25, und belegt einen unzureichenden vertikalen Ausgleich zwischen den un-

terschiedlichen Einkommensschichten. 

 

  

 
22  Vgl. Lenze 2019; ASMK 2020. 
23  Vgl. u.a. Lietzmann/Wenzig 2020. 
24  Vgl. Ott et al. 2011, S. 94 ff. und S. 262; Ott et al. 2020. 
25  Vgl. Lenze 2008; Wieland 2011. 
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3. Ziele und Anforderungen an eine sachgerechte Kindergrundsicherung  

Grundziele einer Kindergrundsicherung  

Aus der o. g. Problemstellung und den Kritikpunkten am Status quo ergeben sich die folgen-

den wesentlichen Ziele einer Kindergrundsicherung:  

 Existenzsicherung von Kindern – soweit pauschalierbar – mit einer Leistung außerhalb 

des SGB II bei niedrigschwelligem Zugang über einen Leistungsträger; also Abbau des 

Leistungsdschungels im Status quo und Vermeidung von (verdeckter) Kinderarmut und 

Stigmatisierung(sängsten); 

 Bestimmung einer einheitlichen Pauschale für das Existenzminimum von Kindern unter 

der normativen Annahme der Gleichgewichtigkeit von horizontaler und vertikaler Gerech-

tigkeit (s. o. Abschnitt 2, Punkt (5)). Dieses ethische Prinzip lässt sich auch aus Entschei-

dungen des BVerfG von 1999 (Steuerrecht) und 2010 (Grundsicherungsrecht) ableiten; 

 vertikaler Ausgleich, der über Abbau von Armut hinausgeht; Verbesserung  

• der Teilhabemöglichkeiten von Kindern im Niedrigeinkommensbereich, 

• der faktischen Wahlfreiheit für Eltern bei Aufteilung ihres Engagements in Sorge- und 

Erwerbsarbeit, 

• der Anreizkompatibilität durch moderate Transferentzugsrate. 

Die Kindergrundsicherung erfordert also eine Zusammenfassung der auf die Finanzie-

rung der Bedarfe von Kindern ausgerichteten Leistungen. Mehrere Leistungen sollen 

durch die Kindergrundsicherung ersetzt werden, insbesondere die kindbedingten Freibeträge 

(Kinderfreibetrag für das sächliche Existenzminimum und BEA-Freibetrag) beziehungsweise 

Kindergeld, Kinderzuschlag, Regelleistungen in der Grundsicherung (d.h. Bürgergeld) sowie 

die pauschalierbaren Teile des sogenannten Bildungs- und Teilhabepakets. Darüber hinaus 

sollte auch eine Pauschale für kindbedingte Wohnkosten in die Kindergrundsicherung mit 

einbezogen werden. Nicht-pauschalierbare Elemente des Bildungs- und Teilhabepakets26 so-

wie Sonder- und Mehrbedarfe, die allerdings nur bei einem sehr kleinen Teil der Kinder an-

fallen, müssten weiterhin individuell organisiert werden, wenn sie anfallen.  

Damit ergibt sich eine institutionell vereinheitlichte Struktur, die den Zugang zu den Leistun-

gen erheblich verbessern soll. Vorbild ist diesbezüglich das Kindergeld, welches als uni-

verselle Leistung eine hohe Akzeptanz in der Bevölkerung und auch keine nennenswerten 

Probleme bei der Inanspruchnahme hat.  

Zugleich ermöglicht eine integrierte Leistung eine schlanke und bessere Verankerung des 

Prinzips des vertikalen Ausgleichs: Einkommensarme Familien erhalten höhere und be-

darfsdeckende Leistungen. Mit steigendem Einkommen der Eltern wird die Leistung auf ei-

nen Sockelbetrag in Höhe des maximalen Entlastungseffekts der kindbedingten Freibeträge 

allmählich abgeschmolzen. Damit würde der – auch verfassungsrechtlich vorgeschriebene – 

horizontale Familienlastenausgleich (Freibeträge im Einkommensteuerrecht) in der 
 

26  Bei Leistungselementen wie der Lernförderung, der Schülerbeförderung oder der Versorgung mit 
Mittagsverpflegung in Ganztagseinrichtungen wäre perspektivisch zu diskutieren, ob diese Ange-
bote nicht allen Kindern und Jugendlichen kostenfrei zur Verfügung gestellt werden sollten.  
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Kindergrundsicherung aufgehen, bisherige sozial regressiv wirkende Effekte, die dem Ziel 

des vertikalen Ausgleichs entgegenstehen, wären vermieden.  

Gleichzeitig folgt aus den Zielen der Kindergrundsicherung, dass eine Ersetzung von beste-

henden Leistungen durch eine Leistung für sich noch nicht ausreichend ist, um im Ergebnis 

Kinderarmut zu bekämpfen. Eine Kindergrundsicherung ist substantiell deutlich mehr 

als eine Verwaltungsreform. Eine administrative Reform kann bessere Bedingungen zur 

Bekämpfung und Vermeidung von Armut schaffen; sie muss aber begleitet werden von wei-

teren Schritten zum Abbau bestehender Defizite. Von den genannten Kritikpunkten am Sta-

tus quo sind aus der Perspektive der Armutsvermeidung die Aspekte der unzureichenden 

Leistungshöhe im SGB II/XII und der Nichtinanspruchnahme zentral.  

Anforderungen an eine Armut entgegenwirkende Kindergrundsicherung  

Eine Kindergrundsicherung mit dem Ziel der Reduktion oder gar Abschaffung der Armut 

muss daher folgenden Ansprüchen genügen:  

(1) Die maximale Leistungshöhe muss neu und im Ergebnis bedarfsdeckend ermittelt und 

ausgestaltet werden. Eine Orientierung an den aktuellen Regelleistungen für junge Men-

schen in der Grundsicherung reicht nicht aus, da den Beträgen ein methodisch unzulängli-

ches Verfahren zugrunde liegt. Konkrete Vorschläge zu einer Neuermittlung der kindlichen 

Regelbedarfe auf der Grundlage des Statistikmodells liegen vor. Zum einen wurde ein me-

thodisch schlüssiges Konzept auf der Basis einer sachgerechten Abgrenzung der Referenz-

gruppe, deren Konsumausgaben nicht allzu weit hinter der gesellschaftlichen Mitte zurück-

bleiben, und unter Berücksichtigung aller Referenzausgaben zur Deckung pauschalierbarer 

Bedarfe – ohne Streichungen wie aus einem Warenkorb – vorgelegt.27 Zum anderen haben 

Andreas Aust & Lukas Werner aus einer begrenzteren Perspektive konkrete Stellschrauben 

einer modifizierten Neuermittlung benannt.28 Die Veröffentlichung der Bertelsmann Stiftung 

ergänzt diese Vorschläge durch weiterreichende Aspekte der Partizipation von Kindern und 

Jugendlichen bei der Bedarfsidentifizierung sowie der Forderung nach einer über die Ein-

kommens- und Verbrauchsstichprobe (EVS) hinausgehenden Erhebung von kinderspezifi-

schen Bedarfen.29 Erste Befragungen haben beispielsweise ergeben, dass für Kinder und Ju-

gendliche gemeinsame Urlaube mit den Eltern sehr wesentlich sind. Dies steht der derzeiti-

gen Streichung der entsprechenden Ausgaben aus den Regelbedarfen diametral entgegen 

und legt eine Umsetzung der o. g. Vorschläge zur Neuberechnung der Regelbedarfe nahe. 

(2) Die konkrete Leistungshöhe im Einzelfall muss nach sozialen Kriterien erfolgen, d. h. 

bei der Ermittlung der konkreten Leistungshöhe müssen die Einkommen der Eltern und ge-

gebenenfalls des jeweiligen Kindes berücksichtigt werden. Die Einkommensanrechnung 

sollte moderat ausfallen, auch unter Beachtung kumulativer Transferentzugsraten, z. B. bei 

Wohngeldbezug, damit Erwerbsanreize bei den Eltern nicht geschwächt werden. 

 
27  Vgl. Becker/Tobsch 2020; Becker/Held 2020; Lenze 2019. 
28  Vgl. Aust/Werner 2023. 
29  Vgl. Funcke/Menne/Bertelsmann 2023. 
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(3) Grundsätzlich müssen alle Kinder und Jugendlichen Leistungen erhalten, wobei insbe-

sondere bei unteren Einkommensgruppen eine 100%ige Realisierung der vollen Ansprü-

che erreicht werden muss.  

Die Leistungserbringung ist im Grundsatz als eine Bringschuld des Staates zu verstehen 

und entsprechend zu organisieren. Hierzu sollen automatisierte Verfahren des Datenaus-

tauschs etabliert werden, die sicherstellen, dass vorhandene Daten zur Einkommenssituation 

der Eltern (so der Rentenversicherung, des Finanzamtes) zeitnah mit der für die Umsetzung 

der Kindergrundsicherung zuständigen Institution ausgetauscht werden können. Der dabei 

häufig als Hemmnis angeführte Datenschutz kann durchaus gewährleistet werden – bereits 

seit einigen Jahren werden Rentenzahlungen automatisch dem Finanzamt übermittelt. Von 

Seiten der Leistungsberechtigten wäre lediglich eine Einverständniserklärung für den Daten-

austausch einzuholen. Digitalisierungsprojekte sind voranzutreiben, um den Datenaustausch 

zwischen den unterschiedlichen Behörden(ebenen) zu erleichtern und den online-Kontakt 

zur Kindergrundsicherungsstelle sowie die online-Beantragung weiterer Leistungen zu unter-

stützen. Sofern kurzfristig der Datenaustausch nur begrenzt möglich ist, wäre von Amts we-

gen die Berechnung der jeweiligen Höhe des Auszahlungsbetrags auch auf der Basis noch 

unvollständiger Daten vorzunehmen – also ohne Antrag und möglichst ohne zusätzliche Ein-

kommensnachweise. Die endgültige Festsetzung würde im Rahmen der Einkommensteuer-

erklärung erfolgen, und zwar in Analogie zur etablierten Günstigerprüfung bei hohen Einkom-

men – das Finanzamt prüft derzeit bei Eltern automatisch, ob die Kindergeld- oder die Kin-

derfreibetragsregelung vorteilhafter ist, und setzt die günstigere Regel an. Falls die endgül-

tige Festsetzung zu einem geringeren Betrag als nach der vorläufigen Berechnung führt, soll-

ten Rückforderungen bzw. Verrechnungen mit künftigen Beträgen der Kindergrundsicherung 

aber die Ausnahme bleiben und nur bei sehr hohen Elterneinkommen gestellt werden. 

Das Ziel einer vollständig automatisierten Auszahlung und wesentliche Schritte in diese 

Richtung sollten im Gesetz verankert werden. Digitalisierung darf aber nicht den Rückzug 

der Verwaltung aus dem örtlichen Sozialraum und/oder die faktische Verlagerung der Bera-

tungs- und Unterstützungsleistung auf zivilgesellschaftliche Akteure bedeuten. Im Gegenteil 

ist im Sinne der Bringschuld des Staates eine leicht zugängliche, flächendeckend erreich-

bare, analoge Verwaltungsstruktur auf dezentraler Ebene notwendig, um individuelle Hilfebe-

darfe zu erkennen und zu decken oder gegebenenfalls im Sinne einer Lotsenfunktion an 

fachlich zuständige Stellen weiter zu vermitteln. Dafür könnten die Familienkassen der Bun-

desagentur für Arbeit zuständig sein. Da diese aber derzeit nicht auf Publikumsverkehr ein-

gerichtet und auch nicht flächendeckend erreichbar sind, müssten sie entsprechend ertüch-

tigt und ausgebaut werden. Ziel sollte es sein, dass mindestens eine Anlaufstelle pro Land-

kreis, in großen Flächenlandkreisen eher mehr Anlaufstellen zur Verfügung stehen. Zusätz-

lich sollte die örtliche vorhandene kommunale oder freigemeinnützige Beratungsstruktur mit 

den Familienkassen vernetzt werden. 

Die Grundlagen für Rolle und Aufgaben der Beratung durch die Familienkassen und damit 

einhergehende Kooperationsgebote sollten im Gesetz zur Einführung einer Kindergrundsi-

cherung festgeschrieben werden. So enthält zum Beispiel auch das SGB II entsprechende 

Vorgaben (z. B. in § 4 Abs. 2 SGB II). Ziel der Beratung im Rahmen der 
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Kindergrundsicherung sollte die Verbesserung von Teilhabechancen in allen relevanten Be-

reichen (lebenslagenorientiert) sowie die Durchbrechung von Armutszyklen sein.  

 

4. Schlussbemerkungen 

Das vorliegende Papier wurde in einer Zeit intensiver politischer Auseinandersetzungen über 

die Konkretisierung der im Koalitionsvertrag von 2021 vereinbarten Kindergrundsicherung 

verfasst. Mittlerweile sind zwar Eckpunkte aus der Sicht des Bundesministeriums für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) bekannt geworden. Auch die ablehnende Haltung 

des Bundesministeriums der Finanzen (BMF) gegen höhere Sozialleistungen und damit ver-

bundene höhere Ausgaben ist bekannt. Sie ist allerdings widersprüchlich zu den im Koaliti-

onsvertrag genannten Zielen, denn eine effektive Bekämpfung von Kinderarmut kann ohne 

beträchtliche zusätzliche Mittel nicht gelingen. Ein gemeinsames Konzept von BMFSFJ und 

BMF ist noch unklar, soll aber alsbald erarbeitet sein. Bundeskanzler Scholz hat in einem 

Brief die federführende Bundesministerin aufgefordert, einen Entwurf vorzulegen, der Ende 

August 2023 im Kabinett beschlossen werden soll.  

Das vorliegende Papier stellt eine Blaupause zur Bewertung der vorzulegenden Entwürfe 

dar. In Thesenform lassen sich die Kernaussagen und -anforderungen wie folgt zusammen-

fassen:  

 Das bestehende System der Familienunterstützung ist defizitär: Während ein horizontaler 

Ausgleich zwischen kinderlosen Haushalten und Familien in dem System zumindest an-

gelegt ist, mangelt es an einem Mechanismus der vertikalen Umverteilung zwischen ein-

kommensstarken und -schwachen Haushalten/Familien. 

 Eine Zusammenfassung bestehender Leistungen für Familien und Kinder ist sinnvoll, 

reicht für sich aber noch nicht aus, um das Defizit des fehlenden vertikalen Ausgleichs zu 

kompensieren und im Ergebnis mehr Kinder aus der Armut zu holen.  

 Im Kampf gegen Kinderarmut sind zwei Stellschrauben wesentlich: (1) die Höhe der Leis-

tungen – kindliche Bedarfe müssen neu und sachgerecht ermittelt werden, was nach vor-

liegenden Erkenntnissen zu einer Anhebung der Transfers führen würde; und (2) muss 

die Reform verlässliche Strukturen und Verfahren schaffen, damit die Leistungen bei den 

Berechtigten tatsächlich ankommen.  

Die Einführung einer Kindergrundsicherung muss also mehr sein als eine Verwaltungsreform 

und Digitalisierung, wenn sie gegen Kinderarmut wirksam sein will. Wir sind uns bewusst, 

dass die Klärung von Detailfragen komplex und die administrative Umsetzung einer derarti-

gen Reform aufwändig ist. Auch sind die fiskalischen Herausforderungen gründlich zu klären. 

Der angekündigte Gesetzentwurf für eine Kindergrundsicherung muss nun aber endlich klare 

Entscheidungen fällen mit spürbaren Verbesserungen für die Kinder und Jugendlichen und 

einen Fahrplan zur schrittweisen administrativen Umsetzung des Konzepts umfassen. 
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